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AmtlichesStadt Amorbach 
mit Beuchen, Boxbrunn,

Neudorf und Reichartshausen

Bericht aus der Stadtratsitzung vom 15.04.2021

Bauantrag auf Einbau einer Dachgaube und Anbau eines Balkons im Stadtteil 
Neudorf auf dem Grundstück Neudorf Fl.Nr. 621
Für dieses Gebiet gibt es keinen Bebauungsplan. Das Anwesen befindet sich somit 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Innenbereich und ist nach  
§ 34 BauGB zu behandeln. Die Gaube ist von der Straße aus gesehen auf der linken 
Gebäudeseite mit den Maßen 5,60 m x 2,96 m bei einer Höhe von 2,70 m geplant. 
Die Neigung der Gaube beträgt 15°. Im rückwärtigen Gebäudebereich ist ein Balkon 
vorgesehen. Die Nachbarunterschriften liegen vollständig vor. Die Zustimmung wurde 
erteilt. 

Bauantrag auf Neubau eines Zweifamilienwohnhauses auf den Grundstücken 
Düsseldorfer Ring 1a und 1b
Für dieses Gebiet gibt es ebenfalls keinen Bebauungsplan. Das zweigeschossige 
Zweifamilienwohnhaus ist mit einer Größe von 10,64 m x 12,44 m bei einer Firsthöhe 
von 8,98 m geplant worden. Das Zeltdach wurde mit einer Neigung von 22° vorgese-
hen. Im rückwärtigen Bereich sollen 2 Terrassen à 12,78 m² entstehen. Die Stellplatz-
satzung wird mit den 4 eingezeichneten Stellplätzen eingehalten. Da im vergangenen 
Jahr für einen bereits vorangegangenen Neubau eine neue Trinkwasserleitung gelegt 
wurde und die Dimensionierung auch für das nun beantragte Zweifamilienwohnhaus 
ausreichend ist, das Gebäude sich in die nähere Umgebungsbebauung sehr gut ein-
fügt, wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Bruch“ und 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren
Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg forderte die Fa. Klingenmeier Holzbau 
GmbH auf, das staatseigene Grundstück Fl.Nr. 3838/0, welches die Fa. Klingenmei-
er aber als Lagerfläche ihres Betriebes benötigt, zu räumen. Bereits mehrmals hat 
der Stadtrat sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. 2012 hatte man über 
den Antrag der Fa. Klingenmeier Holzbau GmbH bzgl. Kauf verschiedener städtischer 
Grundstücke, u.a. dem jetzigen Bolzplatz hinter dem Fürstlich Leiningenschen See-
garten, beraten. Eine dortige Bebauung wurde jedoch aufgrund der Sichtachse des 
Seegartens vom Landesamt für Denkmalpflege (LfD) abgelehnt. 

Die Stadt Amorbach ist hinsichtlich ihrer Entwicklung bzgl. Topographie, Naturschutz und 
Landschaftsschutzgebiete sehr eingeengt. Die Gemarkungsfläche beträgt 5.095,6 ha.

Davon sind: 70,4 ha Überschwemmungsgebiet, 108,7 ha Biotope, 45,7 ha FFH-Ge-
biete und 4.377,8 ha Landschaftsschutzgebiet. Somit hat die Stadt Amorbach lediglich 
493 ha ohne Schutzzone. 
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Mehrmals sprach Herr Joseph Klingenmeier bei der Stadt vor und hatte um Hilfestel-
lung gebeten. Im Abwägungsprozess sah man als einzige Chance das Grundstück 
Fl.Nr. 4605 (6.665 m²) hinter dem Fürstlich Leiningenschen Seegarten, welches sich 
nicht in der Blickachse befindet. 

Dies zeigt deutlich, dass die Stadt Amorbach hinsichtlich Entwicklung von Gewerbe, 
Haltung und Schaffung von Arbeitsplätzen kaum Spielraum hat. Es geht nun darum, 
einen ortsansässigen Handwerksbetrieb nicht zu verlieren und ihm eine Zukunft in 
nächster Generation zu ermöglichen. Dies geht nur, wenn alle, die Öffentlichkeit so-
wie Träger öffentlicher Belange, in einem fairen Abwägungsprozess berechtigte Anre-
gungen und Bedenken sauber abwägen. In der Stadtratssitzung am 09.07.2020 hat 
der Stadtrat der Stadt Amorbach den Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Im Bruch“ mit 17. Änderung des Amorbach Flächennutzungs-
planes im Parallelverfahren beschlossen.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die früh-
zeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB fand in der Zeit vom 11.11.2020 bis 14.12.2020 statt.

Für die Abwägung der eingegangenen Anregungen und Bedenken der Träger öffent-
licher Belange sowie der Öffentlichkeit hatte sich das Gremium sehr viel Zeit genom-
men. Ausführlich ging Herr Bernd Eilbacher vom Ingenieurbüro Eilbacher auf die ein-
zelnen Themenfelder ein.

Zur ersten Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der 17. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes wurden 25 Behörden angeschrieben, von denen ein 
Großteil keine Stellungnahme abgab und teils keine Bedenken äußerte. 

Sehr umfangreich war die Stellungnahme des Landratsamtes, Bauplanungs- und 
Bauordnungsrecht, Natur-, Immissions-, Boden-, Wasser-, Denkmal- und Brand-
schutz waren die Hautthemen. Größtenteils wurden um redaktionelle Änderungen 
und Berichtigungen gebeten. Im Planteil fehlte die in der Planlegende dokumentierte 
Festsetzung der zu pflanzenden Bäume. Eine gesicherte Löschwasserversorgung 
von 192 m³/Stunde soll über die Wasserentnahme der Mud und die Installation eines 
Hydranten gesichert werden. Stadtrat Christian Klingenmeier gab zu bedenken, dass 
diese Löschwassermenge über einen Zeitraum von 2 Stunden nicht zur Verfügung 
stehe. Für die Sicherstellung soll ebenfalls der Räuschäckerleinbrunnen dienen. Bzgl. 
der Grundflächenzahl wurde mitgeteilt, dass das Gebäude nur innerhalb der Baugren-
ze errichtet werden darf. Die GRZ und GFZ seien daher so festzulegen, dass sie mit 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan übereinstimmt. Beim vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan könne keine Befreiung bei Baugrenzenüberschreitung genehmigt wer-
den. Auf Empfehlung von Stadtrat Christian Klingenmeier soll die Baugrenze an der 
tatsächlichen Gebäudegrenze festgelegt werden. 

Laut Wasserwirtschaftsamt soll mindestens die Hälfte aller Dachflächen extensiv be-
grünt werden. Da künftig mit häufigeren Starkregen zu rechnen sei, sollten die Gebäu-
de bis mindestens 25 Zentimeter über Geländeoberkante so gestaltet werden, dass 
abfließendes Wasser nicht eindringen kann.

Ebenso ausführlich war auch die Stellungnahme des LfD, welches auf den denkmal-
geschützten Fürstlich Leiningenschen Seegarten einging. Dieser wurde zwischen 
1805 und 1817 nach Plänen von Friedrich Ludwig Sckell errichtet. Es handelt sich um 
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einen Landschaftspark im englischen Sinne. Einen englischen Landschaftspark zeich-
net aus, dass er in die natürlich genutzte Landschaft eingebettet ist. Der Seegarten 
versinnlicht die natürliche Topographie des Mudtals, das in einer Nordsüdachse den 
beidseits aufsteigenden Odenwald untergliedert. Diese Sichtachtachse entlang des 
Mudtals bildet das Kernstück des Landschaftsparks und wird durch Baumkulissen 
eingegrenzt und damit betont. In einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass Teile 
des Standorts wohl von der die Achse begleitenden Baumkulisse verdeckt werden 
und damit außerhalb der Hauptsichtachse liegen.

Eine Überprüfung an Luftbildern ergab, dass diese Beobachtung korrekt ist. Da der 
Seegarten an einigen Stellen verwachsen ist, (so ist zum Beispiel die historische 
Sichtachse am Ende des Parks derzeit mit Bäumen verstellt), wurde vom LfD das Ur-
kataster zur weiteren Beurteilung hinzugezogen. Die Baumgruppen des Urkatasters 
leiten die Blicke in die Hauptachse und verdecken etwa die Hälfte des in Rede stehen-
den Areals. Eine Bebauung des östlichen Teils des infrage stehenden Grundstücks 
führt somit nach Abwägung des LfD nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Hauptsichtachse des Fürstlich Leiningenschen Seegartens. Um die Beeinträchtigung 
der ergänzenden Sichtbeziehungen, die sich beim Wandeln im Seegarten ergeben, zu 
minimieren, wurde seitens des LfD darauf bestanden, dass ein Gebäude an diesem 
Standort kein Fremdkörper sein dürfe. Es wurde darauf verwiesen, dass ein Gebäude 
nur errichtet werden dürfe, wenn es eine traditionelle Bauweise einhalte. Gleichzeitig 
sei das Grundstück einzugrünen. Der westliche Teil des Areals ist von Baukörpern, 
Kränen und sonstigen baulichen Anlagen freizuhalten. Auch darf der westliche Teil 
nicht als dauerhafter LKW-Parkplatz benutzt werden. Für jede diesbezügliche Nut-
zung ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 

Eine eingegangene Stellungnahme aus der Öffentlichkeit bezieht sich zum Großteil auf 
die von Ludwig von Sckell angelegte Parkanlage. Hier geht es dem Einwendenden da-
rum, dass das Bauvorhaben die Plangedanken von Sckell nicht berücksichtigen würde. 
Dies konnte entkräftet werden, weil ganz bewusst in diesem sehr sensiblen Bereich 
bei der Bauleitplanung das LfD sehr frühzeitig integriert wurde. Eine Zerstörung des 
Landschaftsparks, wie vom Einwendenden ausgeführt, kann nach der umfangreichen 
Stellungnahme des LfD und aus Sicht des Stadtrates nicht gesehen werden. 

Der Einwendende ging in seiner Stellungnahme auch auf das dauerhafte Aufstellen 
eines Krans, Hochregallagers, Nutzung als LKW-Parkplatz ein, welches einer denk-
malschutzrechtlichen Erlaubnis bedürfe. Dies würde bedeuten, dass das temporäre 
Aufstellen möglich ist. Dies sollte ausgeschlossen werden. Dieser Empfehlung konn-
te sich auch der Stadtrat anschließen. Vor der Produktionshalle findet lediglich eine 
kurzfristige Entladung der LKW statt. Die Beladung der fertigen Produktionsteile findet 
ausschließlich in der Halle statt.

Die vielseitige Bedeutung der Parkanlage für den Tourismus und die erholungssu-
chenden Bürger und Besucher Amorbachs ist der Stadt Amorbach bekannt. Die vom 
Einwendenden ausgeführte Lärmbelästigung bzw. der Schallpegel durch Produktion 
und Verkehr trifft nicht zu. Diese befürchtete Lärmbelästigung ist an der derzeitigen 
Produktionsstätte insbesondere bei der Produktion im Außenbereich gegeben. Durch 
den Neubau der Werkhalle findet die Produktion ausschließlich im Inneren der Pro-
duktionshalle statt. Somit tritt gegenüber den Bewohnern des Kreisaltenheims, Besu-
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chern des Seegartens und einer möglichen zukünftigen Wohnbebauung in den Halb-
mondäckern keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung ein.  

Am Ende der Aussprache ergriff nochmals Stadtrat Bernhard Springer das Wort, wel-
cher sich dahingehend äußerte, dass es sich der Stadtrat bei diesem sehr sensiblen 
Flächenteil nicht leicht gemacht hat und einige Räte von Anfang an große „Bauch-
schmerzen“ mit dem Projekt hatten. Vor allem die denkmalschutzrechtlichen Aspekte 
hätten sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Durch die eindeutigen Stellungnahmen des 
LfD, einen sorgfältigen Abwägungsprozess sowie das Aufnehmen der denkmalschutz-
rechtlichen Bedingungen sei das Vorhaben nun jedoch vertretbar. 

Der Stadtrat sprach sich dafür aus, die eingegangenen Anregungen und Bedenken 
zur 17. Änderung des Amorbacher Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zum Beschluss zu erheben. Die Planungen 
wurden unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 05.05.2021 bis 04.06.2021 frei-
gegeben. 

Plakatierungssatzung
Bereits im Jahr 2006 beriet der Stadtrat über die Verabschiedung einer möglichen Pla-
katierungssatzung, die aber aufgrund verschiedener Unstimmigkeiten und Bedenken 
nicht beschlossen wurde.

Aus Sicht der Hauptverwaltung und des Ordnungsamtes ist es jedoch sinnvoll, eine 
Plakatierungssatzung zu erlassen, um rechtliche Rahmenbedingungen für Plakatie-
rungsgenehmigungen in Amorbach zu schaffen. Blickt man zurück ist festzustellen, 
dass im Jahr 2018 insgesamt 17, 2019 dann 13 und 2020 noch 1 (Corona bedingt 
keine Veranstaltungen und somit keine Plakatierung notwendig) Plakatierungsgeneh-
migungen erlassen wurden. Herr Laske teilte mit, dass vom Geltungsbereich der Pla-
katierungssatzung weiterhin alle Straßen im Innenstadtbereich ausgenommen wer-
den sollen.

Die Grundgebühr für Plakatierungen beträgt unabhängig von der Anzahl der Plakate 
wöchentlich 20,00 € - für jede Verlängerungswoche werden 5,00 € berechnet. Für Ab-
lehnungsbescheide wird eine Gebühr i. H. v. 20,00 € erhoben. Mit der Genehmigung 
erhält der/die Antragsteller/in Aufkleber von der Stadt Amorbach, welche auf den Pla-
katen anzubringen sind. Plakate, an denen keine gültigen Aufkleber angebracht sind, 
werden von der Stadt Amorbach kostenpflichtig entfernt. 

Das Gremium stimmte einstimmig der neuen Plakatierungssatzung zu, welche einen 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft tritt.

Verschiedenes
Jedes Jahr feiert die Katholische Pfarrgemeinde St. Gangolf am Muttertag am 2. Mai-
wochenende ihr Patrozinium. Nach dem Festgottesdienst am Vormittag findet am 
Nachmittag die traditionelle Reiterprozession, der St. Gangolfsritt in Amorbachs In-
nenstadt statt. Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Gesamtentwicklung muss 
auch dieses Jahr die Reiterprozession bedauerlicherweise entfallen.

Ihr
Peter Schmitt
1. Bürgermeister
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Stadtratsitzungen in Amorbach

Die nächsten Stadtratsitzungen sind an folgenden Terminen vorgesehen:

Donnerstag, 06.05.2021
Donnerstag, 27.05.2021

Die Sitzungen finden aufgrund der aktuellen Situation bis auf weiteres im Lehrsaal des 
Feuerwehrhauses statt!

Anträge zu Sitzungen sollen 10 Tage vorher der Verwaltung vorliegen.

Absage St. Gangolfsritt am 09. Mai 2021

Jedes Jahr feiert die Katholische Pfarrgemeinde St. Gangolf Amorbach am 2. Maiwo-
chenende ihr Patrozinium. Nach dem Festgottesdienst am Vormittag findet am Nach-
mittag die traditionelle Reiterprozession, der St. Gangolfsritt, statt. Doch im vergange-
nen Jahr wurden wir alle von der Corona-Pandemie überrascht und der St. Gangolfsritt 
musste abgesagt werden. Seit Ende Februar 2020 die ersten COVID-19-Infektionen 
bekannt geworden sind, hat das Virus unsere Welt dramatisch verändert. Die Pan-
demie hat uns alle getroffen und tut das immer noch. Angesichts der immer noch 
steigenden Infektionszahlen hat unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an die 
Bundesländer appelliert, jetzt mit effektiven Schritten Kontakte und Begegnungen der 
Menschen runterzufahren: „Impfen und Testen reichen nicht, um die 3. Welle zu bre-
chen, dafür braucht es entschiedenes Handeln und weitere Einschränkungen“. 

Aufgrund dieser problematischen Entwicklung haben sich Stadt- und Kirchenverwal-
tung entschieden, auch in diesem Jahr die Reiterprozession bedauerlicherweise ab-
zusagen. Es geht nach wie vor darum, in der derzeitigen Katastrophensituation alles 
zu tun, was der Gesundheit dient.  

Wir bitten für diese Absage um Verständnis. 

Ihr  Ihr
Peter Schmitt  Christian Wöber
1. Bürgermeister Pfarrer
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